Anmerkungen zum Fragebogen Umweltverträglichkeit

Frage 1:

Die Frage dient zur Abklärung der grundlegenden Umweltrelevanz und Gewichtung eines Projektes im Hinblick auf Art und Umfang der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Die angeführten Projekttypen

· haben in aller Regel keine oder eine vernachlässigbare Wirkung auf die natürlichen 
Ressourcen oder
· beinhalten Maßnahmen höchster Dringlichkeit, oder
· es besteht zum Zeitpunkt des Förderentscheids auf Grund spezifischer Kooperationsstrukturen keine Möglichkeit mehr, mit einer UVP substantiell zur konzeptionellen und operativen Gestaltung des Vorhabens beizutragen.

Frage 2:

Für den nachhaltigen Erfolg von EZA-Projekten ist die Abstimmung mit politischen und strategischen Rahmenbedingungen, Zielen und Prioritäten der beteiligten bzw. betroffenen Institutionen mitentscheidend. Darüber hinaus existieren international verbindliche Verpflichtungen, den Erhalt der natürlichen Ressourcen und Lebensräume zu fördern. Die Frage fordert deshalb dazu auf, über die Verbindung des geplanten Projektes mit internationalen bzw. nationalen oder regionalen Umweltanliegen zu reflektieren. Aus der Antwort sollte insbesondere der allfällige Beitrag des Vorhabens zu oder die Komplementarität und Kohärenz mit den nationalen (regionalen) Umweltplänen, Nachhaltigkeitsstrategien, den UN-Konventionszielen und Umsetzungsplänen ersichtlich werden.

Frage 3:

In den meisten Ländern existiert eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen mit Umweltbezug, z.B.:

· Emissions- und Immissionsgesetze für Luft und Wasser,

· Wasser-Quellschutzverordnungen,

· Verordnungen zur Abfallentsorgung,

· Gesetze und Richtlinien bezüglich der Einfuhr und Ausfuhr bzw. dem Zugang zu und der Nutzung von genetischen Ressourcen, Pflanzen, Tieren, mineralischen Rohstoffen, etc.,

· Verordnungen betreffend Raumordnung, Landnutzung, Landschaftsschutz (z.B. im Zusammenhang mit Nationalparks),

· Gesetze und Richtlinien für Umweltverträglichkeitsprüfungen.

Meistens sind diese Gesetze und Verordnungen für Interventionen der Entwicklungs-zusammenarbeit nur bedingt von Bedeutung, weil diese nicht den darin formulierten Auflagen unterliegt oder weil sehr oft mit Regierungsstellen in Partnerländern zusammengearbeitet wird, die die Gesetzeskonformität selbst verantworten. Ob und inwiefern Gesetze und Verordnungen nicht doch relevant sind und folglich berücksichtigt werden müssen, und welche Maßnahmen sich daraus ergeben, ist aber jedenfalls im Laufe der Projektplanung zu prüfen.

Frage 4:

Wie hängt die Nutzung bzw. Erhaltung der natürlichen Ressourcen Boden, Wasser, Luft und der belebten Umwelt mit dem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Umfeld zusammen, wie mit (projektinduzierten, gewollten oder ungewollten) Veränderungen dieses Kontexts? Welche gegenseitigen Abhängigkeiten existieren? Hängt beispielsweise Armut mit geringer wirtschaftlicher Produktivität zusammen, die ihrerseits möglicherweise mit erhöhten ökologischen Risiken verbunden sein könnte? Oder liegt die geringe Produktivität in der Degradation natürlicher Ressourcen begründet, und müsste deshalb zur Armutsbekämpfung nicht im Gleichschritt mit anderen Maßnahmen vor allem dort angesetzt werden? Beschränken arbeits- und/oder kapitalintensive Umweltschutzmaßnahmen unter Umständen die verfügbaren finanziellen Ressourcen oder das Arbeitskraftpotential der betroffenen Bevölkerung, und somit die Möglichkeit in andere Aktivitäten zu investieren? Oder führen Projektmaßnahmen eventuell zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit oder zum Verlust des Zugangs zu einzelnen Ressourcen für gewisse Bevölkerungskreise, was durchaus den Druck auf andere (natürliche) Ressourcen indirekt steigern kann? 

Antworten auf derartige Fragen sind für die Zielsetzung, das strategische Vorgehen und die Definition von Projektaktivitäten maßgeblich. Da die wirtschaftliche, soziale und ökologische Dynamik und die Entwicklung von Gesellschaft und Raum eng miteinander verflochten sind, müssen Entscheidungen über Ansatz und Maßnahmen von EZA-Projekten auf einer eingehenden Analyse dieser Verflechtung im spezifischen Projekt-Kontext aufbauen.

Frage 5:

Bei EZA-Interventionen oder Maßnahmen, die sich der Verbesserung der Umweltsituation oder der Reduktion ökologischer Risiken widmen, ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit und Einbindung der Sichtweisen der Betroffenen von größter Bedeutung. Denn welches Gewicht Umweltproblemen und Umweltfaktoren im Projektkontext beigemessen werden, und wie "umweltschonende" bzw. "nachhaltige" Nutzung von natürlichen Ressourcen konkret definiert wird, ist in besonderem Maße abhängig von den soziokulturell verankerten, Normen und Werten der Beteiligten. Umweltbezogene Vorgangsweisen und Problemlösungen im Rahmen von EZA-Interventionen, die Experten aus ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und ihren Wertesystemen heraus konzipieren, divergieren unter Umständen sehr stark von denjenigen, die die lokal Beteiligten identifizieren und unterstützen würden.

Frage 6:

Unter dem Spektrum an Vorgehensweisen und Maßnahmen, die gegeneinander im Zuge der Projektplanung abgewogen werden, sind solche mit positiver Umweltwirkung oder diejenigen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt minimieren, grundsätzlich vorzuziehen. Manchmal sind temporäre oder permanente negative Umweltwirkungen allerdings nicht vermeidbar. Wiederherstellungs- oder Kompensationsmaßnahmen gewinnen in diesen Fällen entsprechend an Bedeutung. Die Beantwortung der Frage 6 soll nachvollziehbar zeigen, wie alternative Handlungsweisen bei der Projektkonzeption in Erwägung gezogen und wie deren unterschiedliche Wirkungsweise auf die Umwelt bewertet bzw. berücksichtigt wurden.

Frage 7:

Die Sensibilisierung für Umweltfragen bei Mitarbeitern, Partnern und Zielgruppen, sowie der Aufbau und die Weitergabe von Fachwissen tragen wesentlich zur Unterstützung der ökologischen Nachhaltigkeit von EZA-Interventionen bei. Oft wird dieses Potential unterschätzt und nicht ausgenutzt. 
Fragen 8-9:

Mögliche positive und negative Umweltwirkungen sind oft nur schwer in der Projektplanungs-phase abzuschätzen und zeigen sich erst im Laufe der operativen Umsetzung. Projekt-begleitung, Fortschrittsanalysen und Evaluierungen sind daher entsprechend umweltsensitiv zu konzipieren, besonders dann, wenn negative Auswirkungen auf die natürlichen Ressourcen nicht ausgeschlossen werden können. Das Projektbudget sollte die zusätzlichen Kosten, die dadurch entstehen, genauso wie die Kosten, die allfällige Maßnahmen im Zusammenhang mit den übrigen Fragen verursachen, natürlich entsprechend berücksichtigen.
